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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 6

Verkaufstätigkeiten bei Krankenanstalten

 

(1) In allen Gemeinden Tirols mit Krankenanstalten sind der Verkauf und alle damit im Zusammenhang stehenden

Tätigkeiten zur Betreuung von Patienten, Bewohnern und Gästen in unmittelbarer Nähe des Eingangs von

Krankenanstalten zulässig, soweit nicht innerhalb der Krankenanstalt eine entsprechende Einrichtung besteht.

(2) Die Betriebe dürfen ganzjährig während der Besuchszeiten im Ausmaß von höchstens vier Stunden täglich o en

gehalten werden. Die Arbeitnehmer dürfen zu Dienstleistungen höchstens in der Dauer von vier Stunden täglich

herangezogen werden.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-_oezv_2008/paragraf/6
file:///

	§ 6 T- ÖZV 2008
	T- ÖZV 2008 - Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008


